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Datenerfassungsbogen – für die Eintragung in
das neue Gesellschaftsregister       

Ab dem 01.01.2024 besteht für alle GbR die Möglichkeit, die GbR in die sog. Gesellschafterliste eintragen zu lassen. Die
Eintragung ist zwar grundsätzlich freiwillig, für alle GbR, die Grundbesitz halten, die an Gesellschaften beteiligt sind
und die aktiv am Rechtsverkehr teilnehmen, ist eine Eintragung aber dringend zu empfehlen. Dieser Datenerfassungs-
bogen hilft uns dabei, Ihre GbR in die Gesellschafterliste eintragen zu lassen. Sollten noch Fragen beim Ausfüllen des
Bogens offen sein, können Sie gerne Frau Rechtsanwältin Melanie Wigge (02961/9723-50) kontaktieren.

1. Daten der GbR 

Name der GbR  

Anschrift der GbR

(künftiger) Sitz der GbR 
(nach neuem Recht kann auch die GbR einen 
von der Anschrift abweichenden Sitz haben) 

☐ Sitz gleich mit der Geschäftsanschrift (Regelfall)

☐ abweichender Sitz:

 

Gesellschaftsvertrag ☐ Es existiert (noch) kein schriftlicher Gesellschaftsvertrag.

☐ Es existiert ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag. Der Ver-
trag datiert auf den               .  
Der Vertrag wird in Kopie als Anlage beigefügt! 

Zweck der GbR ☐ Die GbR hält Grundbesitz (Bitte Grundbuchangaben zu al-
len Grundstücken beifügen)      

☐ Die GbR ist an anderen Gesellschaften beteiligt (Bitte HR-
Angaben zu allen Gesellschaften beifügen) 

☐ Zweck der GbR ist der folgende:

Kapital der Gesellschaft  
(hier bitte das Gesamtvermögen der GbR an-
geben, also das Aktivvermögen der GbR ein-
schließlich der Grundstückswerte und die be-
stehenden Verbindlichkeiten der GbR) 

Das gesamte Aktivvermögen der GbR beträgt € 

Die Verbindlichkeiten der GbR betragen € 

 

Ansprechpartner der GbR Name:         

Vorname:   

Telefon:      

Fax:         

E-Mail:
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3. Auftrag

Eintragung in das GbR-Register ☐ Bitte bereiten Sie die Anmeldung für die Eintragung der
GbR in das neue GbR-Register vor

Grundbuchberichtigung ☐ Die GbR hat eigenen Grundbesitz. Bitte bereiten Sie den
Grundbuchberichtigungsantrag vor, so dass die eingetragene
GbR korrekt auch im Grundbuch eingetragen wird

☐ Die GbR hat keinen Grundbesitz. Ein Grundbuchberichti-
gungsantrag ist somit nicht erforderlich.   

Berichtigung im Handelsregister ☐ Die GbR ist an anderen Gesellschaften, die im Handelsre-
gister eingetragen sind, beteiligt. Bitte bereiten Sie eine ent-
sprechende Anzeige für das Handelsregister bzw. eine korri-
gierte Gesellschafterliste vor. 

☐ Die GbR ist nicht an anderen Gesellschaften beteiligt. Eine
Berichtigung im Handelsregister ist somit nicht erforderlich.   

Eintragung im Transparenzregister ☐ Jede eingetragene GbR muss ihre Wirtschaftlich Berechtig-
ten dem Transparenzregister melden. Bitte bereiten Sie die 
Eintragung der GbR im Transparenzregister vor. 

☐ Um die Eintragung der GbR und deren Wirtschaftlich Be-
rechtigten im Transparenzregister werden wir uns selbst küm-
mern.

Gesellschaftsvertrag ☐ Es existiert bislang kein schriftlicher Gesellschaftsvertrag. 
Um negative Folgen, insbesondere bei Tod eines Gesellschaf-
ters, zu vermeiden, bitten wir nach entsprechender Abstim-
mung um Fertigung eines Gesellschaftsvertrages

☐Wir bitten darum, den beigefügten GbR-Vertrag zu prüfen, 
ob dieser noch den aktuellen Erfordernissen entspricht. Sollte 
dies nicht der Fall sein, bitten wir nach Rücksprache um ent-
sprechende Überarbeitung bzw. Neufassung des GbR-Vertra-
ges

☐ Der bestehende GbR-Vertrag soll weiterhin Gültigkeit behal-
ten. Eine Prüfung bzw. Überarbeitung wünschen wir nicht. 

Datenerfassungsbogen für die Eintragung in das neue
Gesellschaftsregister

Ab dem 01.01.2024 besteht für alle GbR die Möglichkeit, die GbR in das neue Gesellschaftsregister eintragen zu lassen. 
Die Eintragung ist zwar grundsätzlich freiwillig, für alle GbR, die Grundbesitz halten, die an Gesellschaften beteiligt 
sind und die aktiv am Rechtsverkehr teilnehmen, ist eine Eintragung aber dringend zu empfehlen. Dieser Datenerfas-
sungsbogen hilft uns dabei, Ihre GbR in das neue Gesellschaftsregister eintragen zu lassen. Sollten noch Fragen beim 
Ausfüllen des Bogens offen sein, können Sie gerne unsere Notarfachwirte bzw. Notarfachangestellte (Frau Römer: 
02961/9723-66, Frau Bange: 02961/9723-13 oder Frau Nahas: 02961/9723-61) kontaktieren. Den ausgefüllten Daten-
erfassungsbogen senden Sie bitte an: notar@schafeld-partner.de). 

1. Daten der GbR

Name der GbR

Anschrift der GbR

(künftiger) Sitz der GbR
(nach neuem Recht kann auch die GbR einen 
von der Anschrift abweichenden Sitz haben)

☐ Sitz gleich mit der Geschäftsanschrift (Regelfall)  

☐ abweichender Sitz:  

Gesellschaftsvertrag ☐ Es existiert (noch) kein schriftlicher Gesellschaftsvertrag.    

☐ Es existiert ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag. Der Ver-
trag datiert auf den  . 
Der Vertrag wird in Kopie als Anlage beigefügt!

Zweck der GbR ☐ Die GbR hält Grundbesitz (Bitte Grundbuchangaben zu al-
len Grundstücken beifügen)     

☐ Die GbR ist an anderen Gesellschaften beteiligt (Bitte HR-
Angaben zu allen Gesellschaften beifügen)

☐ Zweck der GbR ist der folgende:

Kapital der Gesellschaft
(hier bitte das Gesamtvermögen der GbR an-
geben, also das Aktivvermögen der GbR ein-
schließlich der Grundstückswerte und die be-
stehenden Verbindlichkeiten der GbR)

Das gesamte Aktivvermögen der GbR beträgt €

Die Verbindlichkeiten der GbR betragen € 

Ansprechpartner der GbR Name:

Vorname:   

Telefon:

Fax:

E-Mail: 
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I. Vorbemerkungen 

Der Erwerb einer Immobilie lässt sich systematisch in vier Grundtypen unterteilen: 

 Kauf eines unbebauten Grundstücks (z.B. als Bauplatz);  

 Kauf eines Grundstücks samt einem Gebäude, z.B. Einfamilienhaus;  

 Kauf einer Eigentumswohnung; 

 Kauf einer erst noch zu errichtenden Immobilie (Haus oder Wohnung), sog. Bauträger-
vertrag. 

Da beim Bauträgervertrag nicht bloß der Verkauf, sondern insbesondere auch die Errich-
tung eines Gebäudes im Mittelpunkt steht, gelten für diesen Vertrag Besonderheiten, die in 
einem eigenen Merkblatt erläutert werden. Für Käufer einer Eigentumswohnung sei zusätz-
lich zu diesem Merkblatt noch unser weiterführendes Merkblatt „Erwerb von Wohnungseigen-
tum“ empfohlen, in dem es insbesondere um Rechte und Pflichten der Eigentümergemein-
schaft geht, in die ein Käufer mit Erwerb einer Eigentumswohnung eintritt. 

Der Abschluss eines Grundstückskaufvertrags vor einem Notar ist nicht bloß ein wirtschaftlich, 
sondern auch ein rechtlich bedeutsames Geschäft. Dieses Merkblatt dient der näheren Infor-
mation und dem generellen Überblick über die Abwicklung eines Grundstückskaufver-
trags. Der Aufbau des Merkblattes orientiert sich dabei am zeitlichen Ablauf eines typischen 
Grundstückskaufs. Dieses Merkblatt soll dabei eine erste Orientierung geben, kann und 
soll aber die unmittelbare und individuelle Beratung durch einen Notar nicht ersetzen. 
 

II. Maßnahmen vor der Vereinbarung eines Notartermins 

1. Vor der Vereinbarung eines Notartermins ist dem Käufer zu empfehlen, nicht nur die Infra-
struktur der Umgebung zu erkunden (etwa die Anbindung an Nahverkehrsmittel, Einkaufsmög-
lichkeiten, Beeinträchtigungen durch nahegelegene Lärm- oder Geruchsquellen etc.), sondern 
auch das Vertragsobjekt selbst genau zu besichtigen, ggf. eine bautechnische Prüfung 
durch einen Sachverständigen zu veranlassen. Hierbei aufgedeckte Mängel sollten mit dem 
Verkäufer besprochen werden und ggf. im Kaufvertrag aufgeführt werden.  

Für Sachmängel wird im Kaufvertrag regelmäßig die Gewährleistung des Verkäufers aus-
geschlossen, so dass nach Beurkundung auftretende Fehler nicht mehr beim Verkäufer ge-
rügt werden können, es sei denn, dieser hätte sie arglistig verschwiegen oder eine Beschaf-
fenheitszusage bzw. eine Garantie übernommen. 

Ein besonderes Augenmerk sollte der Käufer auf etwaige Nachrüstungspflichten legen, die 
sich im Hinblick auf die Energieeinsparverordnungen ergeben (z.B.  Pflichten zur Dämmung 
von Leitungen, Armaturen und der Obergeschossdecke zum Dachboden, sowie der ggf. erfor-
derliche Austausch von Öl- oder Gaskesseln). Selbst wenn der Verkäufer hiervon noch befreit 
war, müssen diese Maßnahmen binnen zwei Jahren nach Eigentumswechsel durchgeführt 
werden. 
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2. Angaben zu den Gesellschaftern der GbR und zur Vertretung 

Ergeben sich die Stimm- und Beteiligungs-
verhältnisse an der Gesellschaft zutreffend 
aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. aus 
dem Gesetz? 
 

☐ Ja     

☐ Nein, die Beteiligungsverhältnisse sind abweichend vom 
Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag geregelt 

☐ Nein, die Stimmrechte sind abweichend vom Gesetz  
oder dem Gesellschaftsvertrag geregelt     

Gesellschafter der GbR 
(bei mehr als 4 Gesellschaftern diese Seite bitte 
einfach zweimal ausdrucken bzw. die weiteren Ge-
sellschafter auf einem separaten Blatt erfassen!) 

Gesellschafter 1: 
 Kapitalanteil in %:      
 Name:                          
 Vorname:                    
 Geburtsdatum:           
 Anschrift:                    
Staatsangehörigkeit:  

Gesellschafter 2: 
 Kapitalanteil in %:      
 Name:                          
 Vorname:                    
 Geburtsdatum:           
 Anschrift:                    
Staatsangehörigkeit:  

Gesellschafter 3: 
 Kapitalanteil in %:      
 Name:                          
 Vorname:                    
 Geburtsdatum:           
 Anschrift:                    
Staatsangehörigkeit:  

Gesellschafter 4: 
 Kapitalanteil in %:      
 Name:                         
 Vorname:                    
 Geburtsdatum:           
 Anschrift:                    
Staatsangehörigkeit:  

Vertretung der GbR ☐ Die GbR wird vertreten durch alle Gesellschafter      

☐ Es gilt eine vom Gesetz abweichende Regelung, die 
GbR wird vertreten durch 
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Des Weiteren sollte sich der Käufer insbesondere bei Bauplatzkäufen über die Bebaubar-
keit, ferner über den Stand der Erschließung und ihrer Abrechnung bei der zuständigen 
Gemeinde und ggf. auch bei sonstigen Versorgungsunternehmen (z.B. Stadtwerken etc.) ge-
nau informieren. Häufig werden Erschließungsmaßnahmen durchgeführt, jedoch erst zu er-
heblich späterer Zeit mit dem Eigentümer abgerechnet, so dass latente Belastungen auf dem 
Grundstück liegen. Zugleich können Zahlungen drohen, wenn konkrete Erschließungsmaß-
nahmen im betroffenen Gebiet beschlossen, jedoch noch nicht durchgeführt sind. Die hieraus 
resultierenden künftigen finanziellen Belastungen können erheblich sein und sollten daher 
exakt ermittelt werden. Auch empfiehlt es sich, die Grundstücksgrenzen in Natur mit den in 
der amtlichen Flurkarte eingezeichneten zu vergleichen. 

2. Frühzeitig sollte zwischen Verkäufer und Käufer auch besprochen werden, welche weiteren 
Gegenstände außer Grundstück, ggf. Gebäude und dessen wesentlichen Bestandteilen mit-
veräußert werden. In Betracht kommen etwa Mobiliar (wie z.B. die Küche mit Elektrogeräten, 
Vorhänge und Lampen, Auflageteppiche, Einbaumöbel, Gartengegenstände, die Dachan-
tenne, aber auch z.B. der Heizölvorrat in den Tanks). Alle diese Gegenstände sollten im Kauf-
vertrag gesondert aufgeführt werden jeweils unter Angabe eines konkreten Werts. Sollte es 
sich um eine größere Zahl mitveräußerter beweglicher Gegenstände handeln, empfiehlt sich 
die Abfassung einer separaten Liste, welche dann als Anlage zur Notarurkunde genommen 
werden kann.  

Bei Ankauf zum Zweck einer späteren Vermietung sollte auch eine gesonderte Ausweisung 
des Grundstücksanteils und des Gebäudeanteils ins Auge gefasst werden. Die jeweiligen 
Teilbeträge sind maßgeblich für die spätere Abschreibung durch den Käufer (die sich im Fall 
der Vermietung nur aus dem Gebäudeanteil berechnet) sowie für die Belastung mit Grunder-
werbsteuer und Grundbuchgebühren (welche den auf bewegliche Gegenstände entfallenden 
Kaufpreisanteil nicht umfassen). Eine sorgfältige Klärung kann also Kosten ersparen. 

3. Zur Vorbereitung eines Kaufvertragsentwurfs wird sich der Notar über den Grundbuch-
stand informieren. Hieraus ergeben sich für ihn wesentliche Weichenstellungen für die Ver-
tragsgestaltung.  

Die wichtigsten Informationen erhält der Notar aus dem »Datenerfassungsbogen für Grund-
stückskaufverträge«, in dem von den Beteiligten alle erforderlichen Angaben abgefragt wer-
den. Ein sorgfältiges und exaktes Ausfüllen dieses Fragebogens erleichtert und be-
schleunigt die Entwurfserstellung erheblich. 

Die Einschaltung des Notars soll Gewähr bieten für die rechtliche Absicherung der Vertrags-
beteiligten und die Umsetzung der Wünsche der Vertragsteile in juristisch korrekte Regelun-
gen. Die – oft ebenso wichtigen – wirtschaftlichen Gesichtspunkte, wie z.B. die betragsmä-
ßige Angemessenheit des Kaufpreises, die Bonität und Zuverlässigkeit des Vertrags-
partners, kann der Notar jedoch weder garantieren noch darf er von Berufs wegen hierzu sich 
in den Prozess der Willensbildung der Beteiligten einschalten. Insbesondere die Preisver-
handlungen sind allein Sache der Parteien und sollten vor Beginn des Beurkundungster-
mins beim Notar abgeschlossen sein. Besonderer Wert muss auf die korrekte Angabe des 
vereinbarten Kaufpreises und aller sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen 
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3. Auftrag 

Eintragung in das GbR-Register 
 

☐ Bitte bereiten Sie die Anmeldung für die Eintragung der 
GbR in das neue GbR-Register vor      

 

Grundbuchberichtigung 
 

☐ Die GbR hat eigenen Grundbesitz. Bitte bereiten Sie den 
Grundbuchberichtigungsantrag vor, so dass die eingetragene 
GbR korrekt auch im Grundbuch eingetragen wird 

☐ Die GbR hat keinen Grundbesitz. Ein Grundbuchberichti-
gungsantrag ist somit nicht erforderlich.       

 

Berichtigung im Handelsregister ☐ Die GbR ist an anderen Gesellschaften, die im Handelsre-
gister eingetragen sind, beteiligt. Bitte bereiten Sie eine ent-
sprechende Anzeige für das Handelsregister bzw. eine korri-
gierte Gesellschafterliste vor. 

☐ Die GbR ist nicht an anderen Gesellschaften beteiligt. Eine 
Berichtigung im Handelsregister ist somit nicht erforderlich.       

 

Eintragung im Transparenzregister ☐ Jede eingetragene GbR muss ihre Wirtschaftlich Berechtig-
ten dem Transparenzregister melden. Bitte bereiten Sie die 
Eintragung der GbR im Transparenzregister vor.      

☐ Um die Eintragung der GbR und deren Wirtschaftlich Be-
rechtigten im Transparenzregister werden wir uns selbst küm-
mern. 

Gesellschaftsvertrag ☐ Es existiert bislang kein schriftlicher Gesellschaftsvertrag. 
Um negative Folgen, insbesondere bei Tod eines Gesellschaf-
ters, zu vermeiden, bitten wir nach entsprechender Abstim-
mung um Fertigung eines Gesellschaftsvertrages    

☐ Wir bitten darum, den beigefügten GbR-Vertrag zu prüfen, 
ob dieser noch den aktuellen Erfordernissen entspricht. Sollte 
dies nicht der Fall sein, bitten wir nach Rücksprache um ent-
sprechende Überarbeitung bzw. Neufassung des GbR-Vertra-
ges 

☐ Der bestehende GbR-Vertrag soll weiterhin Gültigkeit behal-
ten. Eine Prüfung bzw. Überarbeitung wünschen wir nicht. 
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